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(54) Energie - Bus - Kabel

(57) Aus produktionstechnischen Gründen gibt es
am Markt kein Kabel, bei dem auf die Physik Rücksicht
genommen wird, da das Hauptaugenmerk auf der Erfül-
lung bestehender Bedingungen der VDE u. a. gerichtet
ist. Eine Norm bezüglich Störsignaldämpfung auf lei-
tungsgebundenen Übertragungsstrecken gibt es noch
nicht, da dieses Thema bisher ausschließlich unter dem
Gesichtspunkt der Störsignalminderung im Bereich
Quellen und Senken betrachtet wurde. Das Kabel soll
den volks- und betriebswirtschaftlichen Schaden auf-
grund von Betriebsausfällen durch Überspannungsschä-
den minimieren und soll kostengünstig und ohne großen
Aufwand eingebaut werden können.

Die Kabeltypen Potiflex E, Potiflex D und Potiflex FM
verhindern aufgrund des Schirmaufbaus sowie der Ka-
belgeometrie und des Leiteraufbaus das nachhaltige
Stören des Nutzsignals durch leitungsungebundene
elektromagnetische Störungen. Leitungsgebundene
elektromagnetische Störsignale werden minimiert.

Die Kabel sind überall einsetzbar, wo leitungsunge-
bundene elektromagnetische Störungen verhindert wer-
den und leitungsgebundene elektromagnetische Störsi-
gnale vermindert werden sollen, wie z.B. Photovoltaik-
anlagen, Windkraftanlagen, Chemische Werke, Phar-
mazeutische Werke, Netzwerkverbindungen.
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Beschreibung

[0001] Mit der räumlichen Ausdehnung empfindlicher
elektronischer Systeme wirken sich sowohl leitüngsge-
bundene als auch leitungsungebundene elektromagne-
tische Störeinkopplungen immer kostenintensiver aus.
Die seitherigen passiven und aktiven Schutzmaßnah-
men sind meistens

• sehr teuer (Abschaltzeiten für Nachrüstung und Ein-
bau von teuren Schutzgeräten u.a.)

• ohne nachhaltige Wirkung (für eine neue Endgerä-
tegeneration sind ganz andere Schutzmaßnahmen
erforderlich, u.a.)

• nachteilig für das Betriebssignal (Schwingkreisbil-
dung durch elektronische Komponenten in der
Schutzschaltung, u.a.)

• und vieles andere mehr
Somit wurde als einzig sinnvoller Ansatz die Entwick-
lung eines Leiters angesehen, der ein Signal extrem
störungsarm transportiert. Dies bedeutet, die Lei-
tung selbst muss auf das Nutzsignal einwirkende
elektromagnetische Störsignale (und zwar die lei-
tungsgebundenen und die leitungsungebundenen)
soweit minimieren, dass eine unzulässige Nutzsi-
gnalbeeinträchtigung verhindert wird.
Die Kabeltypen Potiflex E, Potiflex D und Potiflex FM
verhindern aufgrund des Schirmaufbaus sowie der
Kabelgeometrie und des Leiteraufbaus das nachhal-
tige Stören des Nutzsignals durch leitungsungebun-
dene elektromagnetische Störungen. Leitungsge-
bundene elektromagnetische Störsignale werden
minimiert.
Praktisch werden hierdurch die

• Kosten für teure Schutzbeschaltungen gespart
• Wartungskosten drastisch reduziert und
• Die Betriebssicherheit eines Systems erhöht.

[0002] Die Maße sind vom Leiterquerschnitt und dem
Produktionsverfahren abhängig. Das neue an der Pro-
duktpalette Potiflex ist die Schirmausbildung mit der Vor-
gabe des Überdeckungsgrades. D.h. für die Kabel Po-
tiflex E 2,5 mm2 und 4 mm2 ergeben sich 16 mm2 Schir-
mquerschnitt. Für alle anderen Kabel ergeben sich grö-
ßere Schirmquerschnitte.
Des weiteren ist die beidseitige Einbettung eines solchen
Schirmes in einen Nichtleiter neu.

Anwendungsbeispiel: Photovoltaikanlage auf ei-
nem Bürogebäude

Die Ausgangslage:

[0003] Auf dem Dach eines Bürogebäudes soll eine
Photovoltaikanlage installiert werden. Wechselrichter
und Batterieanlage befinden sich in einem Kellerraum.

Das Hauptproblem:

[0004] Aufgrund der ortlichen Gegebenheiten "müs-
sen" die Leitungen Ober Kabelpritschen (aus Kunststoff)
durch den Serverraum (im Erdgeschoss) verlegt werden.

Der normale Lösungsansatz:

[0005] Alle Anschlussleitungen werden von den Pho-
tovoltaikmodulen zum Generatoranschlusskasten ge-
führt. Von diesem wird ein zweipoliges Kabel zum Wech-
selrichter geführt. Aufgrund des Installationsweges gibt
es sowohl auf dem Weg über Dach wie auch im Fassa-
denbereich zahlreiche Kopplungsmöglichkeiten für elek-
tromagnetische Störfelder, die sich dann im Gebäudein-
nern (Serverraum, etc.) störend oder auch zerstörend
bemerkbar machen. Aus diesem Grund baut man Über-
spannungsschutzgeräte und Blitzstromableiter ein. In
diesem Beispiel wären dies 2 Blitzstromableiter mit Ent-
kopplungsglied und Überspannungsschutzgerät sowie 3
Überspannungsschutzgeräte im Generatoranschlus-
skasten. Des weiteren sind am Gebaudedurchtritt sowie
an beiden Serverraumdurchtritten jeweils 3 Überspan-
nungsschutzgeräte nötig. Zusätzlich müssen eine zwei-
adrige Leitung (1,5 mm2) als Überwachung der Über-
spannungsschutzgeräte und eine einadrige Leitung (16
mm2) als Erdungskabel installiert werden. Alle Leitungen
müssen im Installationsrohr oder vergleichbares verlegt
werden, um der Versprödung der Mäntel infolge UV -
Strahlung vorzubeugen.

Der "Potiflex FM" - Lösungsansatz

[0006] Alle Anschlussleitungen werden mittels Extraf-
lex E zum Generatoranschlusskasten geführt. Zwei
Überspannungsschutzgeräte werden aufgeschaltet.
Dann wird eine Verbindung vom Generatoranschlusska-
sten zum Wechselrichter mittels Potiflex FM errichtet.
Der Schirm ist am Gebäudedurchtritt sowie an den bei-
den Serverraumdurchdritten zu erden.
[0007] Der wesentlich geringere Aufwand hat folgende
Ursachen:

1. Der - praktisch elektromagnetische "dichte" -
Schirm ist blitzstromtragfähig ausgebildet.
Das heißt, die einzigen Einkopplungsmöglichkeiten
sind Störbeaufschlagungen der Photovottaikmodule
selbst. Diese werden jedoch mit den Überspan-
nungsschutzgeräten im Generatoranschlusskasten
bekämpft. Alle anderen Probleme infolge Störein-
kopplung von außen werden durch mehrfaches Er-
den des Schirmes gelöst.
2. Es muss nur ein Kabel installiert werden, da Po-
tiflex FM (2 Lastadern, 2 Steuer-, bzw. Fernmeldea-
dern, blitzstromtragfähiger und damit als Erdungs-
leiter tauglicher Schirm) allen Anforderungen ge-
nügt.
3. Zur Verlegung sind nur noch Leitungshalter erfor-
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derlich, da die offene und ungeschützte Verlegung
auf dem Dach und an der Fassade, aufgrund der
hohen UV-Beständigkeit wie auch der Temperatur-
festigkeit, problemlos möglich ist.

Zeichnung 1 (Potiflex E)

[0008] Die Störsignalleitung erfolgt ohne Nutzsignal-
beeinflussung über den Schirm (2) und wird über die Er-
dung des Schirmes gesteuert Die Auskopplung uner-
wünschter teitungsgebundener Größen erfolgt durch das
zusammenspiel von Kabelgeometrie, Dielektrikum und
der Anzahl der Medienübergänge. Aufgrund dieser drei
Punkte erfolgt auch die Ableitung des durch den Schirm
transmittierten Anteils der leitungsungebundenen Stö-
rungen. Zusätzlich erforderlich für diesen Effekt ist ein
Verhältnis von Einzeldrahtdurchmesser der Ader (6) =
0,5 mal des Einzeidrahtdurchmessers des Schirmes (2).
Von entscheidender Bedeutung ist weiterhin, dass beim
Verseilen der Adern die größtmögliche Schlaglänge ge-
wählt wird ihr exaktes Maß ist ohne Bedeutung, die
Schlaglänge muss jedoch mehr als 100 mm betragen.
Ziel hierbei ist die Annäherung an eine parallele Einzel-
drahtführung.
Alle verwendeten Leiter sind verzinntes Kupfer (6,2).
Einzig zwingend vorgeschriebenes Kriterium für alle
Nichtleiter (1,3,4,5,) ist es dürfen nur Materialien verwen-
det werden für die gilt; 3,0 ≤ ξ r ≤ 4,9. Für die Distanz
zwischen Umkreis der Ader und dem Inkreis des Schir-
mes gilt: Durchmesser des Aderumkreises x 0,8. Die An-
zahl der Medienübergänge zwischen Aderumkreis und
Schirminkreis ist anwendungsabhängig. Damit ergibt
sich die geometrische Dimensionierung: anhand der
normkonformen Strombelastbarkeitsvorgaben die Quer-
schnitte und in deren Folge unter Hinzuziehung des Kri-
teriums: Schirmquerschnitt ≥ 16 mm2 und dem Minde-
stüberdeckungsgrades ≥ 95 % bei einem Biegeradius
vom 3 fachen Kabeldurchmesser.
Für sämtliche Ausführungen gilt, dass keinerlei Aufbrin-
gen von Absetzhilfen erfolgt.

Zeichnung 2 (Potiflex D)

[0009] Für den Fall, dass nicht die technisch weitest-
gehende (damit sehr teure) Störableitung erforderlich ist,
sondern eine deutliche Störsignaleinflussminderung
ausreicht, gibt es diese Doppeladerversion. Für ihren
Aufbau gelten die gleichen Kriterien wie für das vorige
Kabel. Allerdings ergeben sich für zwei Kriterien Neufor-
mulierungen aufgrund der Tatsache, dass zwei Adern
(6) vorhanden sind:

1. auch die beiden Adern sind mit größtmöglicher
Schlaglänge (≥ 600 mm) vorzusehen
2. der Abstand zwischen Umkreis des Aderpaares
und dem Inkreis des Schirmes muss mindestens
dem Radius des Umkreises des Aderpaares und darf
maximal dem Durchmesser des Umkreises des

Aderpaares entsprechen.

Zeichnung 3 (Potiflex FM)

[0010] Zweck der Variante FM ist die kostengünstige
Kombination zweier Potiflex D, wobei das eine Potiflex
D durch die Fernmeldeadern (9), die Nichtleiter (10,11
und 13) und den Schirm (12) gebildet und das 2. Potiflex
D durch das Gesamtkabel dargestellt wird. Der vorgese-
hene Zweck ist der Einsatz einer zusätzlichen Fernmel-
deleitung (9 bis 13), wobei die Fernmeldeadern (9) einen
Durchmesser von 1,5 mm2 haben. Es gelten hier auch
die Dimensionierungskriterien des Potiflex E und D mit
einer Änderung:
Innerhalb des Inkreises:des äußeren Schirmes (12) müs-
sen die Mittelpunkte aller Adern (6, 9) auf einer Geraden
liegen. Besondere Abstandsvorgaben sind aufgrund der
sich zwangsweise ergebenden Ausführung nicht erfor-
derlich.

Patentansprüche

1. Energiekabel mit einer oder 2 Adern (6), die von einer
Ummantelung (5) umgeben und durch Nichtleiter
(4,3) von einer umgebenden Abschirmung (2) ge-
trennt sind, die durch eine Hülle (1) abgedeckt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass

• die Adern aus parallel (mit größtmöglicher
Schlaglänge) geführten feinstdrähtigen verzinn-
ten Kupfer-Strängen besteht,
• das Kabel eine Schirmung aus geflochtenen,
verzinnten Kupferdrähten aufweist, die die
Nichtleiter (4, 3) umgibt,
• Nichtleiter als Ummantelung der Schirmung
(1,3) und als Ummantelung der Ader (5) verwen-
det werden, die direkt auf den feinstdrähtigen
Strang bzw. um den Schirm aufgebracht wer-
den.

2. Kabel nach Anspruch 1, bei dem der Schirmquer-
schnitt ≥ 16 mm2 und der Mindestüberdeckungsgrad
95% beträgt.

3. Kabel nach Anspruch 1, wobei der minimale Biege-
radius r ≥ 3 facher Kabeldurchmesser beträgt.

4. Kabel nach Anspruch 1, wobei für alle Nichtleiter (1,
3, 4, 5) gilt 3,0 ≤ ξ r ≤ 4,9.

5. Kabel nach Anspruch 1, bei dem keinerlei Aufbrin-
gen von Absetzhilfen erfolgt.

6. Kabel nach Anspruch 1, bei dem der Einzeidraht-
durchmesser des Kupferstranges (6) = 0,5 x des Ein-
zeldrahtdurchmessers des Schirmgeflechtes (2) ist
und bei dem der Abstand zwischen dem Kabel-
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schirm und dem Kupferstrang 0,8 x Durchmesser
des Stranges ist.

7. Kabel nach Anspruch 1, wobei auch die Doppela-
dern (6) parallel (mit größtmöglicher Schlaglänge)
geführt werden.

8. Kabel nach Anspruch 5, bei dem der Durchmesser
der parallelgeführten Stränge kleiner ist als der Ab-
stand zwischen dem Kabelschirm und der parallel-
geführten Stränge.

9. Kabel nach Anspruch 1 mit zusätzlichem Fernmel-
de-Kabel nach Anspruch 1 (9 bis 13) innerhalb des
Nichtleiters (4),
dadurch gekennzeichnet, dass

• die Fernmeldeadern parallel (mit größtmögli-
cher Schlaglänge) geführt werden,
• die Schnittgerade A-A durch die Adermitten
beider Nutzsignal- und beider Fernmeldeadern
geht.

10. Elektrisches Kabel nach Anspruch 9, wobei 9 = 6;
10 = 5; 7, 8 und 11 = 4; 12 = 2, 13 = 1 ist.
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